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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Die Frage nach der (zweifelhaften) Genehmigungsp<icht eines konkreten Vorhabens nach einem bestimmten Gesetz

kann voraussetzungsgemäß im betre>enden Genehmigungsverfahren geklärt werden. Die Zulässigkeit eines

diesbezüglichen Feststellungsantrages des (potentiellen) Konsenswerbers kann nicht mit der bloßen Begründung

bejaht werden, dass diesem auf Grund der ungeklärten Rechtslage ein Verwaltungsstrafverfahren droht, sondern nur

damit, dass der Antrag auf Erteilung der Genehmigung (das Genehmigungsverfahren) für die Partei unzumutbar ist;

dies ist nach der hg. Rechtsprechung jedenfalls im Allgemeinen nicht anzunehmen, sodass eine Genehmigungsp<icht

nur auf Grund einer ausdrücklichen Ermächtigung im Gesetz festgestellt werden kann.

Schlagworte
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